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Verlag zum Preis von 0,40 € zzgl. Liefergebühr zu beziehen. Unverlangt  
eingesandtes Text- und Bildmaterial wird nicht zurückgesandt. Auflage 8900 
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Kontakte 
Gemeindeverwaltung Kreuzau,  

Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Tel.: 02422 507-0,  
Fax: 02422 507-498, Internet: www.kreuzau.de, 

E-Mail: buergermeister@kreuzau.de,  
Info-Telefon der Gemeinde Kreuzau: 02422 507-200 
Öffnungszeiten: montags-freitags 8.30 – 12.00 Uhr,  

dienstags 13.30 – 16.00 Uhr, donnerstags 13.30 – 17.00 Uhr  
und nach Vereinbarung 

Hinweis: Das Sozial- und Grundsicherungsamt  
sowie das Steueramt sind mittwochs geschlossen. 

Telefon-Nr. 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Ärztlicher Notdienst 116 117 
Notfallpraxis Roonstraße 30, Düren 
Zahnärztlicher Notdienst 01805 9867-00 
Info-Zentrale für Vergiftungsfälle 0228 192-40 
  Universitätsklinik Bonn  
Tierärztlicher Notdienst 02423 908541 

www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 
Polizei Notruf 110 
Polizeiwache Kreuzau 02422 50416-6312 
Bezirksdienst Kreuzau  
Polizeihauptkommissar Pohl 02422 50416-6331 
Bezirk: Kreuzau westlich der Bahn,  
Winden, Untermaubach, Obermaubach,  
Schlagstein, Bergheim, Bilstein,  
Langenbroich, Bogheim 
Polizeihauptkommissar Nolden 02422 50416-6332 
Bezirk: Kreuzau östlich der Bahn,  
Stockheim, Drove, Boich, Thum,  
Leversbach, Üdingen 
Gemeinsame Sprechzeiten  
  mittwochs 12.00 – 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung  
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH 02422 9476-200 
Urbanusstr. 1, Winden  
Nach Dienstschluss bei  
Versorgungsstörungen (Wasser) 02422 9476-220 
Wasserversorgungszweck Perlenbach 02472 9916-0 
Westnetz GmbH Störung-Strom 0800 4112244 
Westnetz GmbH Störung-Gas 0800 0793427 
St. Augustinus-Krankenhaus GmbH 02421 599-0 
Krankenhaus Düren GmbH 02421 300 
St. Marien Hospital 02421 805-0 
Kreuz-Apotheke 02422 940-00 
Victoria-Apotheke 02422 9408-0 
Schiedsperson 02422 504-154 
Telefon-Seelsorge   
  Düren-Heinsberg-Jülich   
  evangelisch 0800 111 01 11 
  katholisch 0800 111 02 22  

Sirenenalarm 
Alarmierung der Feuerwehr  

3 x 15 Sekunden Heulton 
Warnung vor Gefährdungen  

Neben der Alarmierung für die Feuerwehr, werden die Sirenen  
weiterhin zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt: 
1 Minute auf und abschwellender Heulton 
Entwarnung: 1 Minute Dauerton 

Machen Sie sich mit den Verhaltensregeln und  
den Alarmierungstönen der Sirenen vertraut.  

Unter www.kreuzau.de/112  
erhalten Sie weitere Informationen.

Abfallentsorgung in der Gemeinde Kreuzau 
Informationen zur Abfallentsorgung erhalten Sie  

im Internet unter www.kreuzau.de/abfall  
oder bei Ihrer Abfallberatung im Rathaus.

 Öffentliche Bekanntmachungen

G
ültig bis 18.12.2020
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Kreuzau 

Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat in seiner Sitzung am 
26.08.2020 die 35. Änderung des wirksamen Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Kreuzau beschlossen. 
Ziel der 35. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes ist die 
Darstellung einer Wohnbaufläche im Ortsteil Kreuzau. Durch die 
Flächennutzungsplanänderung wird die Erschließung eines neuen 
Wohnbaugebietes im Zentralort Kreuzau auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung ermöglicht. Der Geltungsbereich befindet sich 
südlich der bestehenden Ortslage Kreuzau. 
Die genaue Abgrenzung des Planbereichs sowie die bisherige und 
künftige Darstellung ist aus den nachstehenden Übersichtskarten 
ersichtlich: 

Gemäß § 6 (5) BauGB mache ich hiermit bekannt, dass die Bezirksre-
gierung Köln den 35. Änderungsplan zum wirksamen Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Kreuzau am 12.11.2020 genehmigt hat. 
Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 

Bezirksregierung Köln, 50606 Köln, Köln, den 12.11.2020 
- Az.: 35.2.11-20-68/20 - 

GENEHMIGUNG 

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der 
Gemeinde Kreuzau am 26.08.2020 beschlossene 35. Änderung des 
Flächen nutzungsplans. 

Im Auftrag 
gez. Michallik“ 

II. Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekanntgemacht. 
Hinweis gem. § 44 Abs. 5 BauGB bezüglich der Geltendmachung 
von Entschädigungsansprüchen 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungs-
ansprüchen wegen eingetretener Vermögensnachteile nach den §§ 39 
- 42 BauGB und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.  
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB bezüglich der Frist für die 
Geltend machung der Verletzung von Vorschriften 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 (1) BauGB unbeacht-
lich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
Hinweis gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bezüglich der Frist für die 
Geltend machung der Verletzung von Vorschriften 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächen nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

Kreuzau vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Kreuzau, den 18.11.2020 
Der Bürgermeister 
- Ingo Eßer - 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Kreuzau 

Bebauungsplan der Gemeinde Kreuzau Nr. E 29,  
Ortsteil Kreuzau, „Erweiterung Kreuzau-Süd“; 

I. Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat in der Sitzung vom 26.08.2020 
den Bebauungsplan Nr. E 29, Ortsteil Kreuzau, „Erweiterung  
Kreuzau-Süd“, gemäß § 10 BauGB als Satzung mit der dazugehöri-
gen Begründung und Umweltbericht beschlossen. 
Mit dem Bebauungsplan wird die Erschließung eines neuen Wohn-
baugebietes in südlicher Erweiterung des Ortsteils Kreuzau 
planungs rechtlich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
ermöglicht. Hierzu ist ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 
BauNVO im Bebauungsplan festgesetzt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist in der parallel verlaufenden 35. Änderung des 
Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche ausgewiesen worden. 
Der Planbereich ist aus dem folgenden Übersichtsplan ersichtlich: 

Der Bebauungsplan der Nr. E 29, Ortsteil Kreuzau, „Erweiterung 
Kreuzau-Süd“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
Der Bebauungsplan liegt ab sofort bei der Gemeindeverwaltung 
Kreuzau, Rathaus, Abteilung 2.1 – Bauleitplanung, Wirtschaftsför-
derung, Zimmer 353, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme aus. 
Die Dienststunden sind montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr, dienstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 13.30 
Uhr bis 17.00 Uhr. 
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II. Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekanntgemacht. 
Hinweis gem. § 44 Abs. 5 BauGB bezüglich der Geltendmachung 
von Entschädigungsansprüchen 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungs-
ansprüchen wegen eingetretener Vermögensnachteile nach den  
§§ 39 - 42 BauGB und über das Erlöschen von Entschädigungsan -
sprüchen wird hingewiesen.  
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB bezüglich der Frist für die 
Geltend machung der Verletzung von Vorschriften 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 (1) BauGB unbeacht-
lich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächen nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
Hinweis gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bezüglich der Frist für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächen nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 

Kreuzau vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Kreuzau, den 18.11.2020 
Der Bürgermeister 
- Ingo Eßer -

Ergänzungssatzung 
zum § 4 Abs. 5 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde 

Kreuzau in der zur Zeit gültigen Fassung zum Zwecke der 
Beitrag sabrechnung im verkehrsberuhigten Bereich der Straße  

Im Bongert - Ortsteil Untermaubach vom 10.11.2020 

Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat in seiner Sitzung am 06.10.2020 
aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666), in der zurzeit 
geltenden Fassung, und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW 1969  
S. 712/SGV NW 610), in der zurzeit geltenden Fassung folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Die Straße Im Bongert im Ortsteil Untermaubach wird auf ihrer 
gesamten Länge neu ausgebaut. Der Ausbau erfolgt als verkehrsberu-
higter Bereich. 

§ 2 
Als anrechenbare Breite gelten für die Ausbaumaßnahme des ver-
kehrsberuhigten Bereiches beanspruchten Verkehrs- und Gestaltungs-
flächen in vollem Umfang. 

§ 3 
Der Anteil der Beitragspflichtigen wird auf 30 % festgesetzt. 
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen ermittelt. 

§ 4 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Ergänzungssatzung über die Erhebung von Beiträ-
gen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde 
Kreuzau zum Zwecke der Beitragsberechnung im verkehrsberuhigten 
Bereich der Straße Im Bongert – Ortsteil Untermaubach vom 
10.11.2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr  
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Kreuzau, den 10.11.2020  
Der Bürgermeister 

- Ingo Eßer - 

BEKANNTMACHUNG 
der Jagdgenossenschaft  
Untermaubach-Bogheim 

E I N L A D U N G 
zur Sitzung der Jagdgenossenschaft  

des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Untermaubach-Bogheim  
am Sonntag, 24. Januar 2021, 14:00 Uhr  

Im Burghof der Burg Untermaubach,  
52372 Kreuzau-Untermaubach 

TAGESORDNUNG: 

1. Begrüßung. 
2. Beratung und Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffent-

lichkeit für die heutigen Tagesordnungspunkte. 
3. Bekanntgabe d. Niederschrift über die letzte Jagdgenossenschafts-

versammlung vom 02.05.2018. 
4. Entlastung des Vorstands 
5. Durchführung der Neuwahlen 

5.1. Ordentlicher Jagdvorstand 
5.2. Jagdvorsteher 
5.3. Erster Beisitzer 
5.4. Zweiter Beisitzer 
5.5. Stellvertretender Jagdvorstand 
5.6. Stellvertretender Jagdvorsteher 
5.7. Stellvertretender Erster Beisitzer 
5.8. Stellvertretender Zweiter Beisitzer 
5.9. Schriftführer 
5.10. Kassierer 
5.11. Zwei Rechnungsprüfer 
5.12. Zwei Stellvertretende Rechnungsprüfer 

6. Verschiedenes 

Die Eigentümer der bejagbaren Grundflächen, die zum gemein-
schaftlichen Jagdbezirk Untermaubach-Bogheim gehören, werden 
hierdurch als Jagdgenossen zu der Versammlung eingeladen. Es sind 
nur die in der Versammlung vertretenen Jagdgenossen stimmberechtigt. 

Jeder Jagdgenosse kann sich vertreten lassen. Vertreter bedürfen der 
schriftlichen Vollmacht; in dieser muss die Größe des zu vertretenden 
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Bei der Gemeinde Kreuzau ist zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

eines Sachbearbeiters (m/w/d) für den Bereich Finanzen 
(Abteilung 1.2)    

zu besetzen. 

Ende der Bewerbungsfrist: 13.12.2020 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Kreuzau: www.kreuzau.de/stellenangebote

Nachruf 
Rat und Verwaltung der Gemeinde Kreuzau trauern um 

Herrn Gerhard Storms 
Verdienter Bürger der Gemeinde Kreuzau 

Gerhard Storms begann sein kommunalpolitisches Engagement 
im September 1982 als Ortsvorsteher des Ortsteils Untermau-
bach und hatte dieses Amt bis Dezember 2001 inne. Zudem war 
der Verstorbene im vorgenannten Zeitraum als sachkundiger 
Bürger in verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde Kreuzau 
vertreten. 

In den Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat er sich in 
besonderem Maße für den Ort Untermaubach und das Wohl 
seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt. 

Als Dank und Anerkennung wurde ihm die Ehrenbezeichnung 
„Verdienter Bürger der Gemeinde Kreuzau" verliehen. 

Wir gedenken in aufrichtiger Trauer dem Verstorbenen und 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Gemeinde Kreuzau 

Ingo Eßer 
- Bürgermeister -

Besitzes angegeben sein. Die von einem Bevollmächtigten vertretene 
eigene Grundfläche zuzüglich der Grundfläche der von ihm vertrete-
nen Jagdgenossen darf 1/3 der Gesamtfläche des Jagdbezirks nicht 
überschreiten. Außerdem darf der Bevollmächtigte höchstens 5 Jagd-
genossen vertreten. Vollmachten sind spätestens eine 1/2 Stunde 
vor Beginn der Versammlung im Tagungsraum abzugeben. 

Die Auszahlung der Jagdpacht des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks Untermaubach-Bogheim erfolgt zukünftig nicht mehr als 
Gutschrift auf den Abgabenbescheiden der Gemeinde Kreuzau. 
Die Jagdgenossenschaft Untermaubach-Bogheim wird die Aus-
zahlung der Beträge künftig per Banküberweisung vornehmen. 
Daher werden die Jagdgenossen freundlich gebeten, dem Vorsit-
zenden des Jagdvorstandes ihre Bankverbindung unter Angabe 
von Name, Adresse, Gemarkung, Flur und Parzellennummer ihrer 
bejagbaren Grundflächen mitzuteilen. 

Wir bitten, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Falls am 
24.01.2021 ein Versammlungsverbot aus Coronagründen beste-
hen sollte, findet die Versammlung am 07.03.2021 an o. g. 
Adresse statt. 

Kreuzau, den 12. November 2020 

Der Vorsitzende des Jagdvorstandes der  
Jagdgenossenschaft Untermaubach-Bogheim 

gez. Franz-Josef Künster 
Im Heidehof 29 - 52372 Kreuzau / Email:  

JG-Untermaubach-Bogheim@gmx.de 

Nachruf 
Wir trauern um Herrn 

Oberfeuerwehrmann Johann Erhardt 
der am 03. November 2020 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. 
Johann Erhardt gehörte 53 Jahre lang der Freiwilligen Feuer-
wehr Kreuzau Löschgruppe Drove an.  

Rat, Verwaltung und Bevölkerung der Gemeinde Kreuzau sowie 
alle Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Kreuzau entbieten 
dem Verstorbenen Respekt, Dank und Anerkennung für seinen 
jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl am Nächsten. 

       Gemeinde Kreuzau                    Feuerwehr Kreuzau 
           - Ingo Eßer -                           - Guido Klüser - 
           Bürgermeister                       Leiter der Feuerwehr
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Kreuzauer Gemeinderat  
konstituierte sich 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

am 3. November 2020 fand in der Festhalle Kreuzau die erste und 
somit konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates für 
die Wahlperiode 2020 bis 2025 statt. Der neue Gemeinderat ist auf-
grund von Ausgleichs- und Überhangmandaten insgesamt 38 Mit-
glieder stark. Hinzu kommt der Bürgermeister als stimmberechtigtes 
Mitglied des Rates 

Die Sitzung stand ganz im Zeichen von Wahlen, Vereidigungen, Ver-
pflichtungen und organisatorischen Beschlüssen, um eine kontinu-
ierliche Arbeit in den nächsten fünf Jahren gewährleisten zu können. 
Die Sitzung wurde eingangs durch den Altersvorsitzenden Wolfgang 
Lüttgen eröffnet und geleitet, der mir dann auch den Amtseid abge-
nommen hat.  

Sodann konnte ich die Sitzungsleitung wieder übernehmen und es 
erfolgte die Einführung und Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder. 
Mit diesem formellen Akt ist der neue Ratfunktions- und handlungs-
fähig. Es ist Ausdruck des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, dass 
die Verwaltung der Gemeinde ausschließlich durch den Willen der 
Bürgerschaft bestimmt wird. Die Bürgerschaft wird durch den 
Gemeinderat und den Bürgermeister vertreten. 

Folgende selbstorganisatorische Beschlüsse fasste der Gemeinderat in 
seiner ersten Sitzung: 

Festlegung der Zahl der stellvertretenden Bürgermeister und 
deren Wahl 

Der Rat hat einstimmig beschlossen, wie bisher zwei stellvertretende 
Bürgermeister, die mich bei repräsentativen Terminen vertreten, zu 
wählen. Zum ersten stellvertretenden Bürgermeister wurde Peter 
Macherey (CDU) und als zweiter Stellvertreter Hermann-Josef 
Schmitz (SPD) gewählt. Beide wurden anschließend von mir ver-
pflichtet und in ihr Amt eingeführt. 

Wahl der Ortsvorsteher sowie Vereidigung und Amtseinführung 
als Ehrenbeamte 

Die Ortsvorsteher wurden von den Fraktionen unter Berücksichti-
gung des erzielten Stimmenverhältnisses in den jeweiligen Ortsteilen 
vorgeschlagen. Aufgrund der eingereichten Vorschläge hat der Rat 
einstimmig folgende Ortsvorsteher*innen gewählt, welche die 
Belange der jeweiligen Ortsteile gegenüber dem Rat wahrnehmen 
sollen: 
Ortsteil Bogheim: Adolf Breuer  
Ortsteil Boich: Hermann-Josef Schmitz  
Ortsteil Drove: Bernd Claßen 
Ortsteil Kreuzau: Manfred Kempen  
Ortsteil Leversbach: Johannes Büngeler  
Ortsteil Obermaubach mit Schlagstein: Gerold Schmeide 
Ortsteil Stockheim: Elfriede Ackers  
Ortsteil Thum: Daniel Hageler 
Ortsteil Üdingen: Dino Sangkavadana  
Für die Ortsteile Untermaubach mit Bilstein und Winden mit Berg-
heim und Langenbroich soll eine Entscheidung in der nächsten Rats-
sitzung erfolgen. Alle gewählten Ortsvorsteher/innen haben die Wahl 
angenommen und sind zu Ehrenbeamten der Gemeinde Kreuzau 
ernannt worden.  

Bildung von Ausschüssen und personelle Besetzung 

Den Bestimmungen über die Ausschüsse kommt in der kommunal-
verfassungsrechtlichen Praxis erhebliche Bedeutung zu. Sie ermögli-
chen es dem Rat, die Vorbereitung von Entscheidungen, aber auch 
Entscheidungen selbst auf Ausschüsse zu übertragen. Bei der Beset-
zung der Ausschüsse ist der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit von 
Rat und Ausschüssen zu beachten. Dieser Grundsatz besagt, dass in 
den Ausschüssen das politische Meinungs- und Kräfteverhältnis des 
Rates Beachtung finden muss. Die Fraktionen hatten sich in der Vor-
bereitung auf einen einheitlichen Wahlvorschlag verständigt und 
letzte Einzelheiten in der Ratssitzung ausdiskutiert.  

Es wurden folgende Fachausschüsse gebildet und deren Vorsitzende 
bestellt: 

 Amtliche Mitteilungen
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Amtsblatt Kreuzau:  
Erscheinungstermine in 2021 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
das Kreuzauer Amtsblatt erscheint seit vielen Jahren einmal im 
Monat und wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut ange-
nommen. Allen Beteiligten und Unterstützern möchte ich hierfür 
meinen herzlichen Dank aussprechen. 
Coronabedingt wurden im Jahr 2020 sehr wenige Berichte zu Veran-
staltungen eingereicht und abgedruckt. Ich hoffe, dass sich dies im 
kommenden Jahr wieder ändern wird. Der Verlag ist darum bemüht, 
alle zugesandten Informationen im komplettem Umfang zu veröf-
fentlichen, je nach Berichtsgröße ist dies jedoch nicht immer mög-
lich. Ich bitte deshalb um Verständnis dafür, wenn Sie von einer Arti-
kelkürzung oder einer Bildanpassung betroffen sind. Aufgrund der 
Masse von Artikeln ist es im Regelfall auch nicht möglich, den aus-
gefallenen Artikel ins nächste Heft zu verschieben.  
Im Interesse aller Vereine, Schulen und kirchlichen Organisatio-
nen bitte ich Sie, die Artikel so kurz wie möglich zu halten. Im 
Regelfall wird nur ein Bild je Artikel veröffentlicht. Falls über 
mehrere Veranstaltungen berichtet werden soll, fassen Sie diese 
Informationen bitte in einem Artikel zusammen. 
Der Verlag Porschen & Bergsch verbessert Zunehmens die Zustel-
lungsqualität. Leider gibt es aber immer wieder Adressen, welche 
kein Amtsblatt erhalten. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so melden 
Sie sich bitte bei meinen Mitarbeitern in der Amtsblattredaktion: 
Frau Heinen, Telefon 02422 507-234 oder Herrn Lenzen, Telefon 
02422 507-235, zentrale E-Mail: amtsblatt@kreuzau.de. Alternativ 
können Sie das Amtsblatt auch auf der Internetseite 
www.kreuzau.de/amtsblatt als PDF-Dokument einsehen oder es im 
Rathaus Kreuzau abholen kommen. 
Für das Jahr 2021 finden Sie nachstehend die geplanten Erscheinungs-
termine sowie den jeweiligen Redaktionsschluss. Durch Feiertage kann 
es zu einer Vorverlegung des Redaktionsschlusses kommen (V*). 
Redaktionsschluss für Beiträge         Erscheinungstermin 
13.01.21, 10.00 Uhr                           22.01.21 
10.02.21, 10.00 Uhr                           19.02.21 
10.03.21, 10.00 Uhr                           19.03.21 
21.04.21, 10.00 Uhr                           30.04.21 
V* 18.05.2021, 10.00 Uhr                  28.05.21 
16.06.21, 10.00 Uhr                           25.06.21 
14.07.21, 10.00 Uhr                           23.07.21 
11.08.21, 10.00 Uhr                           20.08.21 
08.09.21, 10.00 Uhr                           17.09.21 
20.10.21, 10.00 Uhr                           29.10.21 
17.11.21, 10.00 Uhr                           26.11.21 
08.12.21, 10.00 Uhr                           17.12.21 

- Haupt- und Finanzausschuss                     BM Ingo Eßer 
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung,  
  Wirtschaft, Digitalisierung  
  und Tourismus                                          Egbert Braks (FDP) 
- Bau- und Planungsausschuss                     Jo Kaptain (CDU) 
- Umweltausschuss                                      Astrid Hohn (Grüne) 
- Schulausschuss                                          Dagmar Berens v. Rautenfeld (SPD) 
- Ausschuss für Soziales und  
  demografischen Wandel                            Rolf Heidbüchel (SPD) 
- Sportausschuss                                          Adolf Breuer (CDU) 
- Kulturausschuss                                         Birgit Schmitz (CDU) 
- Rechnungsprüfungs- und  
  Wahlprüfungsausschuss                             Axel Iven (SPD) 
- Wahlausschuss                                           BM Ingo Eßer 

Im Hauptausschuss und im Wahlausschuss ist der Bürgermeister 
kraft Gesetz Vorsitzender. 

Neben Ratsmitgliedern wurden auch sachkundige Bürgerinnen und 
Bürger als Mitglied in Fachausschüssen bestellt. Die Berücksichti-
gung sachkundiger Bürger/-innen schafft die Möglichkeit, in den 
Ausschüssen Erfahrung und Sachverstand von Bürgern zu nutzen, 
die kein Ratsmandat innehaben. Die ausführlichen Besetzungslisten 
und Zugehörigkeiten zu den einzelnen Gremien sind über das  
Ratsinformationssystem der Gemeinde Kreuzau unter https://rat-
sinfo.kreuzau.de abrufbar.  

Wahl zur Vertretung der Gemeinde in Unternehmen oder Ein-
richtungen  
Abschließend hat der Gemeinderat noch namentliche Vertreter in 
Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten 
oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Perso-
nenvereinigungen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist bestellt. Das sind z. B. Verbandsversammlungen von 
(Schul-, IT-, Abwasser-) Zweckverbänden, Wasserversorgern, kom-
munalen Gesellschaften, Jagd- und Fischereigenossenschaften,  
Vereinen usw. Auch hierzu lag ein einvernehmlicher Vorschlag der 
Fraktionen vor. Die Gremienbesetzungen im Einzelnen sind  
im Sitzungs protokoll zur konstituierenden Sitzung unter https: 
//ratsinfo.kreuzau.de einsehbar.  
Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rat 
der Gemeinde Kreuzau in den nächsten fünf Jahren. 

- Ingo Eßer - 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

bitte denken Sie bis zum 04.12.2020 an die Mitteilung Ihres Zähler-
standes zur Erstellung der Jahresabrechnung. Gerne können Sie 
diesen im Internet unter  
www.wasserwerk-concordia.de erfassen, die Ablesekarte zur Post 
geben oder diese in unseren Briefkasten werfen.  
Sollten Sie auch über einen Zwischenzähler zur Berücksichtigung bei 
Ihrer Schmutzwasserabrechnung verfügen, können Sie diesen gerne 
bis zum 04.12.2020 unter www.kreuzau.de/ablesung eingeben, oder 
ebenfalls die Ablesekarte zur Post geben oder diese in den Rathaus-
briefkasten werfen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund. 

Ihre Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH  
und 

Gemeinde Kreuzau
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Verteilung der Abfallkalender 
Der Abfallkalender für das Jahr 2021 für die Ortschaften der 
Gemeinde Kreuzau liegt dieser Amtsblattausgabe bei. Er ist ebenfalls 
auf der Seite https://www.kreuzau.de/abfall einsehbar. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, mit der ZEW-Abfall-App ihre 
individuellen Abfalltermine direkt auf das Handy zu laden. Die App 
ist kostenfrei und kann auf der Internetseite https://zew-entsor-
gung.de/zweckverband/die-abfall-app/ heruntergeladen werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Beiträge für das Amtsblatt bis spätestens 
zum Redaktionsschluss vorliegen müssen. Senden Sie Ihre Texte im 
MS Word-Format und Bilder im JPG-Format an die E-Mail Adresse 
Amtsblatt@kreuzau.de. 
Eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Kreuzau kann 
nur honorarfrei unter Abtretung der Bildrechte erfolgen. Ein 
Anspruch auf Veröffentlichung ist nicht gegeben.   
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
Mit freundlichen Grüßen  
-Ingo Eßer- 
Bürgermeister 

Kreuzauer Taschengeldbörse 
Hilfestellung und Unterhaltung in der Vorweihnachtszeit 

Obwohl die Corona-Pandemie auch die Vermittlung und Koordina-
tion der Taschengeldbörse im Frühjahr verzögert hat, blicken Lisa 
Palm und Monika Paillon als Koordinatorinnen der Kreuzauer 
Taschengeldbörse auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück. 
Viele telefonische Rückmeldungen und Emails bestätigen, dass sich 
gute Beziehungen zwischen den vermittelten Jugendlichen und den 
älteren Menschen in unserer Gemeinde entwickelt haben. 
Vom zu pflegenden Rokokogarten bis hin zum Umgang mit Rasen-
robotern – in der Hauptsache war Unterstützung bei der Gartenar-
beit gefragt. 
Dies kann sich zum Ende der Gartensaison jetzt ändern, denn auch 
zur Vorweihnachtszeit sind die Jugendlichen aktiv und bieten ihre 
Hilfe gegen ein Taschengeld an. 
Ob Sie den Christbaumschmuck vom Dachboden holen möchten, 
Hilfe bei den vorweihnachtlichen Einkäufen brauchen, gemeinsames 
Backen, Herrichten einer Grabstätte, ein begleiteter Spaziergang in der 
dunkleren Jahreszeit – die Jugendlichen, welche für die Taschengeld-
börse qualifiziert wurden, haben viele Ideen und sind höchst motiviert. 
Rufen Sie also gerne an! 
Seniorinnen und Senioren, die sich für dieses Angebot interessieren, 
können sich an die Generationenbeauftragte der Gemeinde wenden 
(Frau Paillon – Telefon 02422-507 427), die sich dann um die wei-
tere Vermittlung kümmert. Natürlich erfolgt die Hilfe unter 
„Corona-Bedingungen“. 

Ein etwas anderes St. Martin 
in der Gemeinde Kreuzau 

In 2020 gab es viele kleine Kindergruppen mit Laternen, die man mit 
ein bisschen Glück auf den Grundstücken der Kitas oder Grund-
schulen sehen konnte. Manche Laternen erstrahlten auch in den Fen-
stern der Häuser. Wenn auch alles anders war als bisher, so wurde das 
Thema St. Martin und die Botschaft des Teilens doch überall mit den 
Kindern besprochen und durchgeführt.  

Fast 3.000 Martinswecken wurden in diesem Jahr direkt zu den Kin-
dern in die Grundschulen und Kitas gebracht, selbstverständlich alle 
einzeln verpackt.  

Aber auch die Kinder bis zum Ende des Grundschulalters, die keine 
Kreuzauer Schule oder Kita besuchen, wurden nicht vergessen. Unter 
Einhaltung aller Pandemie-Vorgaben wurden ihnen die Wecken in 
einigen Ortsteilen direkt nach Hause gebracht, in anderen Ortsteilen 
wurde eine Ausgabestelle eingerichtet oder es gab Vereinbarungen 
mit den Bäckereien vor Ort. Die Organisation war umfangreich, hat 
aber letztlich reibungslos geklappt.  

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass letztlich dafür Sorge getragen 
werden konnte, einen kleinen Teil der Tradition zu erhalten, verbun-
den mit der Hoffnung, dass in 2021 die Martinsumzüge mit St. 
Martin, Pferd und Musik, wieder in gewohntem Umfang stattfinden 
können. Ich möchte allen Beteiligten meinen Dank aussprechen.“, so 
Bürgermeister Ingo Eßer, dem es sehr am Herzen lag, die Kinder in 
dieser schwierigen Zeit nicht zu vergessen.

Jugendliche, die sich 
für einen solchen Ein-
satz interessieren, 
bekommen weitere 
Informationen bei 
Frau Palm (Telefon 
0176-10181088). 
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Sprüche für Herz und Seele –  
eine Woche für Jugendliche 

In den Herbstferien „der besonderen Umstände“ 2020 wurde in der 
offenen Kinder- und Jugendeinrichtung St. Urban Winden eine 
Woche nur für Jugendliche gestaltet. 
Monika Heider als Leiterin der Einrichtung und Lisa Küster als 
begleitende und beteiligte Kunsttherapeutin – auch zuständig für 
den Support bei der späteren Umsetzung vom Kopf in die Hand – 
was es wichtig, dass die Zeit beherrschende und für alle Kinder und 
Jugendliche zentrale Thema aufzugreifen und mit einem Mittel der 
Kunst zu bearbeiten. 
Intention war es, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen innezu-
halten, sich zu (kon-) zentrieren, darüber nachzudenken, was mich 
gerade umtreibt, wohin ich unterwegs bin und diese Gedanken 
künstlerisch umzusetzen. 
Mit Worten, Farbe und Gestaltungselementen wurde ausgedrückt, 
was die Mädchen und Jungen beschäftigt und berührt. 
Indem die Aktion über mehrere Tage gestreckt war, floss der Faktor Zeit 
mit ein und gab der Gestaltung den nötigen Raum zur Entwicklung. 
Auf dem Weg bzw. im Laufe des Prozesses vom Auswählen der Sprüche 
über Überlegungen zu gestalterischen Möglichkeiten bis hin zu deren 
kreativer Umsetzung waren die Jugendlichen gefordert, ihren eigenen 
Ausdruck zu finden und ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. 
Entstanden sind individuelle, sehr persönliche und daher völlig ver-
schiedene Kunstwerke. 
Eine Momentaufnahme – oder vielleicht auch mehr – von dem, was 
jede / jeden gerade begleitet, Trost ist, Mut macht, Kraft gibt. 

Die auf Holz aufgemalten und gestalteten Sprüche sind zur Zeit in 
der Einrichtung ausgestellt und sollen, wenn die äußeren Gegeben-
heiten es wieder zulassen, auch der Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Adventsmarkt in der  
Festhalle Kreuzau am  

29.11.2020 findet nicht statt! 
Der für den ersten Adventssonntag in der Festhalle Kreuzau seitens 
der Kreuzauer Interessengemeinschaft e.V. geplante Adventsmarkt 
fällt aus Corona-bedingten Gründen aus.  

Hinweis der Gemeinde Kreuzau  
zu den Öffnungszeiten 

Das Rathaus Kreuzau bleibt an den Weihnachtstagen 
vom 24. Dezember bis 26. Dezember 2020 

sowie 
zum Jahreswechsel 

vom 31. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021  
geschlossen. 

Die Wasserwerk Concordia GmbH ist bei Störungen der Frisch -
wasserversorgung ganztägig unter der Rufnummer  

02422 / 9476220 
(Bereitschaftsdienst/ Störungsstelle) zu erreichen. 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Ingo Eßer 
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Fundgegenstände Gemeinde Kreuzau 01.09.2020 bis 17.11.2020

Rechte an den vorbezeichneten Fundsachen sind geltend zu machen bei der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 101, 
Tel.-Nr.: 02422/507-101, E-Mail: C.Kubat@Kreuzau.de
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• …einer Bildergalerie mit Beispielen aus dem vielfältigen Ange-
bot unserer Arbeitsgemeinschaften. 

Über weitere aktuelle Entwicklungen und das abwechslungsreiche 
Schulleben am Gymnasium Kreuzau informiert Sie jederzeit die 
Startseite unserer Homepage. Fragen beantworten wir gerne, schrei-
ben Sie uns an mail@gymnasium-kreuzau.de oder rufen Sie uns an 
unter 02422-94160.  

Herzlichen Dank für das Interesse an unserer Schule - und wir freuen 
uns darauf, interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern persönlich kennenzulernen! 

Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 18.12.2020. 

Bitte alle Mitteilungen für das nächste Amtsblatt bis  
spätestens Mittwoch, den 09.12.2020, 

10.00 Uhr, per Mail einreichen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Text- und Bild -
dokumente ausschließlich in digitaler Form über die 
Mailadresse: Amtsblatt@Kreuzau.de entgegennehmen 
können. Texte sollten im Word-Format übermittelt 
werden. 

Die Übersendung von Papierdokumenten wird vom 
Verlag nur noch im besonderen Ausnahmefall akzeptiert.

 Schulnachrichten
Informationsmöglichkeiten  
am Gymnasium Kreuzau 

Seit der Schulschließung zum 16. März 2020 ist nicht nur am 
Gymnasium Kreuzau einiges anders - und wird das auch noch 

eine Zeitlang bleiben.  
Dies betrifft auch die Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Klassen und ihre Eltern, sich über unsere Schule zu infor-
mieren und sich einen Eindruck von den Besonderheiten des Lebens 
und Lernens am Gymnasium Kreuzau zu verschaffen. 
Wir hatten uns bemüht, durch eine möglichst „coronagerechte" Pla-
nung den Interessenten einen Besuch z.B. bei kleinen Workshops 
und bei Informationsabenden mit begrenzter Teilnehmerzahl zu 
ermöglichen. Angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens 
bitten wir darum, sich auf unserer Homepage www.gymnasium-
kreuzau.de über die Informationsmöglichkeiten am Gymnasium 
Kreuzau zu informieren.   
In jedem Fall geben wir interessierten Kindern und Eltern gern auf 
digitalem Weg einen möglichst vielfältigen Einblick. Auf unserer 
Homepage finden Sie unseren Willkommensbeitrag für die Viert-
klässlerinnen und Viertklässler sowie ihre Eltern mit Links zu: 
• …unserer aktuellen Broschüre, die auf insgesamt 36 Seiten alles 

Wissenswerte rund um unsere Schule und auf den letzten Seiten 
vor allem die Termine und Regularien für die Anmeldung am 
Gymnasium Kreuzau, die ab dem 18.02.2021 möglich ist, ent-
hält. Die Druckversion werden wir allen, die sich für unsere 
Workshops angemeldet haben, zukommen lassen. Falls Sie möch-
ten, dass wir sie Ihnen ebenfalls zusenden, schreiben Sie uns bitte 
an mail@gymnasium-kreuzau.de. 

• …einem Einblick in unseren Unterricht auf unserer Seite „High-
lights aus dem Unterricht" und Unterrichtsbeispiele aus der 5. 
Klasse.  

Gymnasiasten bauen 
 „Rur-Stadion“ für Sport- 
veranstaltungen selber 

Übergabe von Tribüne an die Schule mit Gemeindevertreterin 
und Schulleitung 

„Das schwierigste war die Unterkonstruktion,“ erinnerte sich Katha-
rina Cremer aus der 9b des Gymnasiums Kreuzau an den Bau der 
neuen mobilen Tribüne namens „Rur-Stadion“, die am vergangenen 
Freitag offiziell vorgestellt wurde. Doch beim Unterbau der zweirei-
higen Sitzbank aus wetterfestem Terrassenholz konnten die Schüle-
rinnen und Schüler auf eine fachmännisch erstellte Konstruktions-
zeichnung der Dachdeckerei Wollbrandt aus Kreuzau-Boich 
zurückgreifen – so gelang ihnen dieser komplizierte Bauabschnitt zur 
Zufriedenheit. „Eine Herausforderung war auch das Sägen,“ berich-
tete Sasha Jörres aus der 9a, die auch im Wahlpflichtkurs Biologie/ 
Sport von Lehrer Holger Meuter ist, der die Tribüne gebaut hatte. 
Einen Teil der Bretter und Balken hatten Mitarbeiter der Firma Woll-
brandt schon auf handliche Größen gekürzt – die Feinarbeit erledigt 
das fleißige Schüler*innen-Team mit Stich- und Kappsäge.   
Ergebnis hatte auch Eva Glas von der Abteilung Bauleitplanung und 
Wirtschaftsförderung der Gemeinde Kreuzau nichts auszusetzen. 
Ihre Idee war es gewesen, die Tribüne tragbar zu gestalten, damit 
Schülerinnen und Schüler in Pausen Fuß- und Basketball auf dem 
Schulhof ansehen und bei – vielleicht demnächst wieder möglichen 
– Sportfesten die Wettbewerbe sitzend auf dem Sportplatz verfolgen 
können. 
Schulleiter Wolfgang Arnoldt zeigte sich ähnlich begeistert wie Eva 
Glas. „Dieses gelungene Bauprojekt zeigt, dass Gymnasiasten auch 
handwerklich fit sind,“ sagte er bei der Vorstellung des Bauprojekts 
auf dem Schulhof des Schulzentrums Kreuzau. „Die neue Tribüne 
wird für lange Zeit unsere Sportveranstaltungen bereichern – und 
vielleicht verlegen wir bei so schönem Wetter wie heute einzelne 
Unterrichtsstunden nach draußen.“  
Das „Rur-Stadion“ besteht aus kesseldruck-imprägnierter, wetterbe-
ständiger Douglasie – Material für rund 1000 Euro, dass der Kurs 
Biologie/ Sport bei einem Wettbewerb der Handwerkskammer 
gewonnen hatte. Mit der Tribüne nehmen die Schülerinnen und 
Schüler jetzt an einem zweiten Wettbewerb teil: Bis zum 15. Novem-
ber können Besucher der Schulhomepage des Gymnasiums Kreuzau 
über einen Link für das „Rur-Stadion“ als bestes Projekt abstimmen.  
Die zukünftigen Nutzer der neuen Tribüne waren jedenfalls zufrie-
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den. Schüler aus der 6a des Gymnasiums Kreuzau hatten schon vor 
der Übergabe am Freitag darauf gesessen: „Die ist super zum Fußball-
gucken. Das nutzen bestimmt Viele in den Pausen.“ 

Bei strahlendem Sonnenschein übergaben Schülerinnen und Schüler des 
Kurses Biologie/ Sport ihr „Rur Stadion“ der Schulgemeinschaft. Schul-
leiter Wolfgang Arnoldt (hintere Reihe links), Eva Glas von der 
Gemeinde Kreuzau (Mitte) und Lehrer Holger Meuter (rechts) zeigten 
sich beeindruckt von der handwerklichen Leistung.  

Foto: Martin Dieckmann 

„Sei dabei und forsche!“ 
Forschernachmittag an der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen 

mit Abstand ein voller Erfolg 
Der Forschernachmittag der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen 
lockte zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen 
der Umgebung an die Standorte Kreuzau und Nideggen. Aufgrund 
der Einteilung in Kleingruppen konnten die Infektionsschutzregeln 
von allen verantwortungsvoll eingehalten werden, sodass in einer lok-
keren und angenehmen Atmosphäre die Nachwuchsforscher die 
Möglichkeit hatten, aus vier verschiedenen Projekten eines auszu-
wählen und erste Erfahrungen mit neuen Unterrichtsinhalten und 
Themen zu sammeln. 
In den Naturwissenschaften standen u. a. bunte und spannende 
Experimente mit Seifen auf dem Programm. Weiterhin stellten die 
Kinder fest, dass Rotkohl seine Farbe durch Zugabe verschiedener 
Stoffe ändern kann. 
Die Sprachbegeisterten lernten sich in vier Sprachen zu begegnen. 
Mit Hilfe von Kurzdialogen waren sie am Ende in der Lage, sich auf 
Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch zu begrüßen 
und zu verabschieden. Nachwuchstechniker begaben sich zunächst 
auf die Spuren von Leonardo da Vinci und bauten die sog. Leonar-
dobruecke im Kleinformat nach. Im zweiten Teil konnte dann jedes 
Kind in die praktische Arbeit reinschnuppern und den ersten Buch-
staben seines Vornamens aus Holz herstellen, der als Erinnerung mit 
nach Hause genommen wurde. Die jungen „Informatiker“ lernten 
auf spielerische Weise, wie man Roboter programmiert. 
Nach 90 Minuten Forschungsarbeit und um viele neue Erkenntnisse 
reicher, erhielten die Kinder Stoffbeutel mit Informationen rund um 
die Sekundarschule. Begeistert berichteten sie ihren Eltern von ihren 
Erlebnissen und zeigten stolz ihre Arbeitsergebnisse. 

Fotograf: Arne Reil 
Vo. li. nach re.: Kurt Vogels (stellv. Schulleiter), Marion Ahaus (Didak-
tische Leitung), Andrea Volk (Schulleiterin), Dagmar Dicks-Xarhakos 
(Abteilungsleitung I), Anja Nolden (Sekretariat). 

Impressionen aus den verschiedenen Forscherstationen 

 Pfarrgemeinden
Wir stimmen uns ein  

– Advent 2020 
Besinnliches auf dem Kirchhof St. Heribert 

Advent – die Zeit des Wartens, die Zeit der Vorbereitung, vier 
Wochen, die uns immer näher zum Weihnachtsfest führen – eine 
Zeit der Besinnung und des Innehaltens. Für manche von uns sind 
sie aber auch eine stressige Zeit. Vieles meinen wir noch erledigen zu 
müssen vor Weihnachten, so dass das Eigentliche manchmal verloren 
geht. Alle, die sich die Zeit nehmen möchten, die eine kurzen 
Moment der Ruhe und der Besinnung suchen, laden wir an den vier 
Donnerstagen vor den jeweiligen Adventssonntagen auf den Kirch-
hof unserer Pfarrkirche St. Heribert, Kreuzau ein. Mit kurzen 
Impulsen, Texten aus der Bibel und Musik wollen wir auf das Fest der 
Menschwerdung Gottes einstimmen – in Coronazeiten eben draußen, 
um so auch noch einmal besser das Spiel von Dunkelheit und Licht 
erlebbar machen zu können. Wir treffen uns am 
Donnerstag, dem 26. November 
Donnerstag, dem 3. Dezember 
Donnerstag, dem 10. Dezember und 
Donnerstag, dem 17. Dezember 
jeweils um 18.00 Uhr (max. 30 Minuten) an der Pfarrkirche St. 
Heribert, Kreuzau. 

Frauengottesdienst im Dezember 
Am Montag, dem 7. Dezember feiern wir um 8.30 Uhr in unserer 
Pfarrkirche St. Heribert, Kreuzau, wie gewohnt unseren Gottes-
dienst. Alle interessierten Frauen laden wir ganz herzlich ein! 

Weihnachten entgegen 
meditativer Gottesdienst für Frauen hin zum Ende des Advent 

Advent – diese wunderschöne Zeit zur Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest, ist für viele von uns eine Zeit voller Termine, voller Besor-
gungen, voller Hetze und Stress. Alle, die ein Gegengewicht, einen 
Ruhepol suchen, laden wir ganz herzlich ein zum Anhalten, Innehalten 
in unserem meditativen Gottesdienst am Montag, dem 14. Dezem-
ber um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Heribert, Kreuzau.   
In stimmungsvoller Atmosphäre mit vielen Kerzen wollen wir in der 
guten Tradition der Rorate-Gottesdienste miteinander einen Gottesdienst 
feiern, der uns zur Ruhe kommen lässt und unsere Sinne anspricht. 
(Aus Platzgründen findet der Gottesdienst nicht wie gewohnt in der 
Kapelle in Üdingen statt.) 
Wir bitten um vorherige Anmeldung im Zentralen Pfarrbüro! Tel.: 
02422-504570  
oder per Mail: pfarrbuero@gdg-kreuzau-huertgenwald.de 

Heilig Abend für Familien  
mit Kindern 

Wie feiern wir als Familie mit Kindern in diesem Jahr  
den Heiligen Abend? 

Diese Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. Viele 
verschiedene Faktoren werden eine Rolle spielen. Sicher ist, es wird 
anders als in den Jahren zuvor und anders als es der Gewohnheit ent-
spricht. 
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Weihnachtsgottesdienste 
in Winden, Üdingen und Leversbach sowie in Ober- und  

Untermaubach unter Corona-Bedingungen 

An den Weihnachtstagen feiern die Pfarreien St. Urban, Winden, mit 
den Kapellengemeinden St. Albertus-Magnus, Leversbach, und Maria, 
Hilfe der Christen, Üdingen, sowie die Pfarreien St. Apollinaris, Ober-
maubach, und St. Brigida, Untermaubach, folgende Gottesdienste: 
24. Dezember, Heiligabend 
16.00 Uhr Christmette St. Brigida, Untermaubach 
16.00 Uhr Kinderchristmette  
          als Familien-WGF  St. Urban, Winden 
17.30 Uhr Christmette St. Apollinaris, Obermaubach 
18.00 Uhr Christmette   St. Urban, Winden 
19.00 Uhr Christmette St. Brigida, Untermaubach 
25. Dezember, Weihnachten 
09.15 Uhr Hl. Messe  St. Albertus-Magnus, Leversbach 
10.30 Uhr Hl. Messe  St. Urban, Winden 
17.30 Uhr Hl. Messe Maria, Hilfe der Christen, Üdingen 
26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
10.30 Uhr Hl. Messe St. Apollinaris, Obermaubach 
27. Dezember, 3. Weihnachtstag - Fest der Heiligen Familie 
10.30 Uhr Hl. Messe St. Brigida, Untermaubach 
Vermutlich werden an den Weihnachtstagen in den Gottesdiensten 
Einschränkungen aufgrund der Corona-Situation weiterbestehen, 
insbesondere das Tragen einer Alltagsmaske sowie das Einhalten der 
Abstandsregel. Falls die derzeitigen Beschränkungen (Stand 
17.11.2020) verschärft werden und dies auch Auswirkungen auf die 
Gottesdienste hat, wird die dann gültige Ordnung in den Infokästen 
an den Kirchen und Kapellen zu ersehen sein. 
Damit eine würdige Feier der Gottesdienste gewährleistet ist und die 
Ordner niemanden abweisen müssen, weil in den Kirchen und 
Kapellen die Maximalplatzzahl erreicht wurde, bitten wie Sie, sich 
schon jetzt für die Mitfeier bei den einzeln Gottesdiensten am 24. 
Dezember und 25. Dezember anzumelden und zwar für: 
Winden wenden Sie sich bitte an die Ordner, die vor bzw. nach dem 
Samstagsgottesdienst (18.00 Uhr) am Eingang der Pfarrkirche stehen. 
Leversbach wenden Sie sich bitte an Frau Dick, Tel. 024271306. 
Üdingen wenden Sie sich bitte an den Ordner, der vor bzw. nach dem 
Samstagsgottesdienst (17.00 Uhr) am Eingang der Kapelle steht. 
Obermaubach wenden Sie sich bitte an den Ordner, der vor bzw. nach 
dem Samstagsgottesdienst (18.30 Uhr) am Eingang der Kirche steht. 
Untermaubach wenden Sie sich bitte an Herrn Crefeld, Tel. 
02422/501944 bzw. per Mail: manfred.crefeld@pfarrei-st-brigida.de. 
Wenn die jeweilige Maximalplatzzahl erreicht wurde, dann können 
wir leider keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen. Wir 
hoffen, Sie haben Verständnis für diese Maßnahme.  

Weihnachtsgruß 
der Pfarreien in der gesamten Kommunalgemeinde Kreuzau  

bitte anmelden!!! 

Nun steht sie wieder vor der Tür, die Adventszeit! Sie ist für uns als 
Christen und Christinnen die Zeit der Vorbereitung auf das Weih-
nachtsfest. Und gerade dieses Fest ist normalerweise mit ganz viel 
Vorfreude und Vorbereitungen verbunden. Aufgrund der momenta-
nen Entwicklung wissen wir alle noch nicht so ganz genau, wie wir in 
diesem Jahr dieses besondere Fest feiern werden. Auch wird es für 
eine ganze Reihe Menschen fraglich sein, ob sie einen Gottesdienst 
an den Festtagen besuchen können bzw. möchten. 
Aus diesem Grunde hat das Pastoralteam überlegt, dass es uns ganz 
wichtig ist, allen, die möchten, ein kleines Zeichen der Verbunden-
heit gerade in diesen schwierigen Zeiten zukommen zu lassen. Genau 
wie vor Ostern den Ostergruß würden wir Ihnen diesmal gerne einen 
„Weihnachtsgruß“ zukommen lassen, der kontaktlos in Ihren Brief-
kasten eingeworfen wird. 

Alle, die sich darüber freuen, bitten wir, sich 
in der Zeit vom 1.-14. Dezember 

entweder unter der Telefonnummer 02422 / 5045714 
(bitte nur diese Nummer und Name und Adresse deutlich auf 

Anrufbeantworter sprechen) oder 
per E-Mail an monika.schall@bistum-aachen.de anzumelden. 

In den Tagen vor Weihnachten wird Ihnen dann der Gruß zugestellt.

Sternsingen in Corona-Zeiten  
in Boich, Drove,  

Kreuzau, Stockheim und Thum 
Segen bringen, Segen sein  

Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit 
Beispielland der kommenden Sternsingeraktion 2021 ist die 
Ukraine. Dort sind viele Kinder lange von ihrem Vater, ihrer Mutter 
oder beiden Eltern getrennt, weil diese im Ausland arbeiten. Die 
Sternsingeraktion nimmt diese Kinder in den Blick: Sie zeigt auf, 
warum Eltern zum Arbeiten ihre Heimat verlassen, und was das für 
die Kinder bedeutet. Unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der 
Ukraine und weltweit“ veranschaulicht die Aktion Dreikönigssingen, 
wie Projektpartner der Sternsinger Kinder ohne oder mit einge-
schränkter elterlicher Fürsorge schützen und stärken. 
Uns allen ist sicherlich bewusst, dass das Anliegen der Aktion 
ausgesprochen wichtig und unterstützenswert ist und von uns 
allen mitgetragen werden sollte. Aufgrund der momentanen Pan-
demie und der steigenden Infektionszahlen haben die Verant-
wortlichen in den einzelnen Pfarreien aber überlegt, dass die 
Sternsingeraktion zu Beginn des nächsten Jahres nicht wie 
gewohnt stattfinden kann. Da uns allen aber bewusst ist, dass 
diese Aktion unser aller Unterstützung bedarf, haben wir neue 
Wege und Möglichkeiten überlegt. 

Wir, als Verantwortliche für die kirchlichen Feiern in St. Gereon, 
Boich und St. Heribert, Kreuzau, haben Ideen und Pläne. 
Bitte informieren Sie sich kurzfristig und zeitnah vor dem Fest auf 
unserer Homepage www.gdg-kreuzau-huertgenwald.de über die 
konkreten Aktionen und Feiern. 
Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen. 
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Für die einzelnen Orte bedeutet das konkret: 
Boich, Kreuzau und Thum: 
Zusammen mit dem Weihnachtsgruß (s. Artikel oben) werden die 
Segensprüche zum Ankleben verteilt; als Beilage finden Sie auch eine 
kurze Information und die Kontonummer des Kindermisssionswer-
kes in Aachen mit der Bitte, Ihre Spende diesmal zu überweisen; 
ebenso finden sich aber auch in den Kirchen entsprechende Segens-
sprüche mit dazugehöriger Spendenbox. 
Verantwortlich: Christel Kreuel (Boich), Anita Krug (Thum), Monika 
Schall (Kreuzau) 
Drove: 
Es besteht die Möglichkeit die Sternsinger Aufkleber in der Kirche 
nach jedem Gottesdienst (ab dem 10.01.2021) mitzunehmen. 
Außerdem werden ab dem 03.01.2021 die Aufkleber in der Bäckerei 
Claßen ausgelegt. Am Samstag, 09.01.21 zwischen 11:00 und 12:00 
Uhr sowie Sonntag, 10.01.21 11:30 bis 13:00 Uhr besteht die Mög-
lichkeit die Aufkleber vor der Kirche abzuholen. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein eine dieser drei Optionen wahrzu-
nehmen, können Sie uns gerne eine Nachricht unter der Rufnummer 
02422/5024240 hinterlassen und wir bringen Ihnen gerne einen 
Sternsinger Aufkleber vorbei. 
Verantwortlich: Alexandra Eßer und Silke Schäfer 
Stockheim: 
Die Sternsingeraktion findet am 9. Januar 2021 zwischen 10.00 
und 13.00 Uhr statt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Stockheimer Sternsinger 
dieses Jahr nicht wie gewohnt jedes Haus besuchen. Wenn Sie einen 
Besuch der Sternsinger wünschen und den Segen persönlich an Ihrer 
Haustür entgegen nehmen möchten, so können Sie sich gerne dafür 
bis zum 6. Januar 2021 bei den Verantwortlichen der Aktion 
anmelden (s.u.). Selbstverständlich achten die Sternsinger und die 
Begleitpersonen beim Hausbesuch auf die vorgeschriebenen 
Hygiene- und Distanzregeln, ganz nach dem Motto „Sternsingen – 
aber sicher!“. 
Außerdem stehen am 09.01.21 in der Zeit von 10-13 Uhr die 
Sternsinger vor der Kirche, so dass die Stockheimer Bürger die Mög-
lichkeit haben, sich den Segen abzuholen. Die Sternsinger werden 
dort die Segensaufkleber verteilen und bitten um eine Spende für das 
Kindermissionswerk. 

Kontaktperson zum Hausbesuch: Heinz Pfeiffer und Melanie Thelen 
Am 09.01.21 findet um 17:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas ein 
Dankgottesdienst der Sternsinger statt. 
Verantwortlich: Yvonne Kuck, Heinz Pfeiffer (Tel.7012195), Melanie 
Thelen (Tel. 409149) 
Für alle, die ihre Spende überweisen möchten: Kindermissions-
werk Aachen, 
Spendenkonto: 
Pax-Bank eG 
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 
BIC: GENODED1PAX 
Spenden können auch jederzeit kontaktlos mit entsprechendem 
Vermerk im Zentralen Pfarrbüro eingeworfen werden. 
Weitere Informationen für Interessierte finden Sie unter: 
www.sternsinger.de 
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Krippe in St. Heribert Kreuzau 
Alles ist im Wandel, auch der Krippen Aufbau in St. Heribert. 

Die Gruppe der Krippenbauer aus St. Heribert Kreuzau beendet 
nach langen Jahren ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Krippenbau. An 
dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Engagement, die Zeit und 
Mühen, um allen Besuchern in der Weihnachtszeit eine handwerk-
lich gestaltete Krippe zu präsentieren. 
In diesem Jahr wird es – auch auf Grund von Corona – die Krippe in 
einem anderen Format geben.  
Sie finden erste Elemente bereits ab dem 1. Advent im Mittelgang, 
hinter der Gittertür. Die Krippe wird über die Wochen wachsen und 
entstehen. Sie sind herzlich eingeladen, die Veränderungen zu beglei-
ten. Im Dezember wird das Hauptportal täglich von 10 – 18 Uhr 
zum Gebet und zum Besuch der Krippe geöffnet. 
Herzlichen Dank auch an alle neuen Krippenbauer für ihr Engagement. 

2020 keine Landschaftskrippe 
Die Krippenfreunde Drove bedauern es sehr in diesem Jahr keine 
Landschaftskrippe zeigen zu können. Wir halten es in der jetzigen 
Zeit Ihnen und uns gegenüber für unverantwortlich die Krippe zu 

bauen, um sie Ihnen zugänglich zu machen. Für die Kirchenbesucher 
der Pfarrkirche St. Martin wird jedoch eine Krippe seitlich am Mari-
enaltar zu bestaunen sein. Die beiden beleuchteten Tannenbäume 
neben dem Altar werden genauso nicht fehlen wie der Tannenbaum 
neben dem Kirchvorplatz. Es gehört einfach zu Weihnachten dazu. 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein schönes 
Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund, dass wünschen Ihnen die Krip-
penfreunde Drove. 
www.Krippe-Drove.de 

 Vereinsmitteilungen
     Besinnlicher 
     Lebendiger Adventskalender  
     in Stockheim 2020 

Markt und Straßen steh’n verlassen Still erleuchtet jedes  
Haus Sinnend’geh ich durch die Gassen  

Alles sieht so festlich aus 

- Joseph von Eichendorff - 

Tragt den Advent zueinander und lasst unser Stockheim in der dunklen 
Zeit hell werden! 

Erneut möchten wir Sie in diesem Jahr einladen, an unserem „Leben-
digen Adventskalender“ teilzunehmen. Diesmal in etwas anderer 
Form, als Sie es bisher gewohnt waren. Unsere gemütlichen, abend-
lichen Treffen müssen leider ausfallen. Aufgrund der Corona- Pande-
mie geht es in diesem Jahr etwas „besinnlicher“ zu. 
Auch 2020 gibt es wieder Paten, die Kalenderfenster gestalten und 
für Sie eine Botschaft vorbereiten. Das kann eine Geschichte, ein 
Gedicht, oder all jenes sein, was den Paten einfällt. Diese Botschaften 
werden dann zugänglich und gut sichtbar vor dem Haus, Fenster, 
Tür oder einem definierten Ort in einer Art Advents-Botschafts-Box 
platziert und sind natürlich zum Mitnehmen bestimmt. 
Die besinnliche Freude und den Frieden der Adventszeit lässt sich wun-
derbar auf einem abendlichen Spaziergang durch unser Dorf empfinden. 
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Es ist auch die Gelegenheit, gleichzeitig eine Adventsbotschaft beim 
„Besinnlichen Adventskalender“ abzuholen. 
So kann ein jeder Zuhause ein paar Minuten innehalten und diese 
Worte, die liebevoll von Mitmenschen zur Adventszeit gestaltet 
wurden, lesen. 

Ein Ritual an 24 Tagen im Dezember? Auch das ist Advent! 

Kreuzauer Schützen unterstützen  
auch in 2020 die Dürener Tafel 

In diesem Jahr veranstaltet die Dürener Tafel wegen der Corona-
Pandemie zum Schutz der Tafel-Kunden und der Mitarbeiter keine 
Weihnachtspaketaktion. 
Stattdessen bittet die Dürener Tafel um Gutscheine von Lebens-
mittelgeschäften, Metzgereien und Bäckereien, um diese dann 
Mitte Dezember, während der normalen Lebensmittelausgabe, an die 
Kunden zu verteilen. Gerne kann auch Geld gegeben werden. 
Für die Kreuzauer Schützen sammeln 
Frau Gabi Schroeteler (Blumenweg 4, Kreuzau-Winden) und 
Frau Elke Meier (Kelterstr. 164, Kreuzau-Winden) 
diese Gutscheine von Kreuzauer bzw. Dürener Geschäften oder 
Geldgeschenke ein. 
Sie können persönlich oder in den Briefkästen abgegeben werden; bei 
vorherigem Anruf (02422-1318 G. Schroeteler) ist auch eine Abho-
lung möglich. Diese Sammelaktion erfolgt bis zum 11. Dezember, 
um dann rechtzeitig am 12.Dezember an die Dürener Tafel überge-
ben werden zu können. 
Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe 
St. Heribertus Schützenbruderschaft Kreuzau e.V. 
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ABSAGE Nikolausschießen 2020 
Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder, 
die Corona-Krise hält uns seit Mitte März in Atem. Schützenfest, 
Kleines Schützenfest, unsere Mitgliederversammlung, das Ortsverei-
nepokalschießen sowie die Ermittlung unserer Jugendmajestäten für 
2020 mussten wir absagen. Auch in Bezirk, Kreis, Diözese, BHDS 
und bei unseren Ortsvereinen fanden keine Veranstaltungen oder 
Feste statt. Unsere Vorstandssitzungen mussten teilweise abgesagt 
werden und Sitzungen des Geschäftsführen Vorstands fanden im 
April und Mai als Videokonferenz statt. 
Jetzt im Herbst hat das Virus wieder voll zugeschlagen und im 
November haben wir den 2. Lockdown. Er ist zwar zunächst bis zum 
30. November befristet, aber keiner weiß, welche Reglungen es 
danach geben wird. 
Der Bezirk Düren-Süd musste den Bruderschaftstag 22.11.2020 
absagen und wir haben beschlossen auch das für den 06. Dezember 
geplante Nikolausschießen abzusagen.  
Die für den 11./12. Dezember vorgesehene Paketsammlung für die 
Dürener Tafel findet als solche nicht statt, stattdessen werden von 
Gabi Schroeteler und Elke Meier Gutscheine und Geldgeschenke bis 
zum 11. Dezember für die Dürener Tafel gesammelt und am 
12.Dezember übergeben. Ich bitte um rege Beteiligung; Einzelheiten 
könnt Ihr auf unserer Homepage www.schuetzen-kreuzau.de und im 
Amtsblatt Ausgabe November nachlesen. 
Die Jahreshauptversammlung ist nach wie vor am 22.01.2021 in der 
Waldschänke geplant. Wir hoffen, dass dann zumindest die Reglun-
gen wie im Oktober 2020 gelten und damit wäre sie möglich. 2021 
stehen alle Ersten Vorstandsposten und 2 Beisitzer zur Wahl. Wenn 
die Corona-Pandemie die Durchführung der Jahreshauptversamm-
lung nicht zulässt, dann kann nach der Verlängerung des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht bis zum 31.12.2021 auch später 
gewählt werden. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Wir 
werden Anfang Januar 2021 entscheiden ob die Jahreshauptver-
sammlung am 22.01.2021 stattfindet oder nicht. 
Auch unsere Majestäten bleiben aufgrund dieser außergewöhnlichen 
Situation ein weiteres Jahr im Amt, sodass wir im Jahr 2021 hoffent-

lich alle miteinander wieder ein schönes Schützenfest feiern können. 
Ich danke im Namen des Vorstands und unserer Majestäten für Euer 
Verständnis. Kommt gut durch diese schwierige Zeit und bleibt 
gesund. 

Zwei Goldene Ehrennadeln  
für 50 Jahre Vereinstreue 

Der Turnclub Kreuzau ehrte auf seiner Jahreshauptversamm-
lung Sportler und langjährige Mitglieder 

Der Turnclub Kreuzau zeichnete auf seiner wegen Corona in den 
Herbst verschobenen Jahreshauptversammlung junge Sportlerinnen 
und Sportler für ihre herausragenden Leistungen aus und ehrte lang-
jährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein. 

Mit der Goldenen Ehrennadel für 50 Jahre Vereinstreue wurden zwei 
Mitglieder ausgezeichnet. Für ihre Treue von 40 Jahren ehrte der Vor-
stand neun Mitglieder, zehn Personen gehören seit 25 Jahren dem 
Turnclub an. Urkunden und Geschenke für ihre besonderen Leistun-
gen und Meisterschaften im Judo, Schwimmen und Turnen erhielten 
13 junge Sportler und Sportlerinnen. Bürgermeister Ingo Esser über-
reichte den erfolgreichen Judokas und Turnerinnen Medaillen der 
Gemeinde Kreuzau in Bronze und Silber. 

Im Vorstand wurden Edwin Suermondt als Erster Vorsitzender, 
Melanie Zens als Hauptkassenwartin sowie Gerd Henn als Rechts- 
und Sozialfachwart im Amt bestätigt. Dieter Simons, Julian Peters 
und Alfred Moers wurden in den Geschäftsführenden Vorstand 
gewählt. Infos: www.turnclubkreuzau.de. 

Vereinsmitteilung der KG Löstige  
Jrömmele Drove 1905 e.V. 

Auf der wegen CORONA verspätet am 10. September 2020 stattge-
fundenen Mitgliederversammlung der Karnevalsgesellschaft 
LÖSTIGE JRÖMMELE DROVE standen zahlreiche Entscheidun-
gen auf der Tagesordnung. 

Nach der Berichterstattung über die abgelaufene und mit einem wet-
terbedingt abgesagten Umzug am Karnevalssonntag abrupt enden-
den Session 2019/20 ging es gleich zu Neuwahlen des Vorstandes. 

Erwartungsgemäß wurde der ausgeschiedene Vorstand von den zahl-
reich erschienenen Mitgliedern (alle auf Abstand und unter Ein -
haltung der Hygienevorschriften) wiedergewählt. Der alte und neue 
1. Vorsitzende Herbert Pley berief Melanie Pritzl zur 2. Vorsitzenden 
und Vizepräsidentin, Franz-Josef Baur nochmals verlängert zum  
Präsidenten, Ludwig Becker zum Geschäftsführer, Claudia Krott zur 
1. Kassiererin, Alexandra Prinz zur 2. Kassiererin und Steffi Mont-
jean-Coenen zur Jugendwartin. Die Beisitzerinnen Tanja Bärmann 
(Karnevalsumzug), Claudia Schiffer (Schriftführerin), Caroline 
Schick (Karnevalsheftchen) sowie Maike Schick (Social Medien) 
komplettierten den nun 10 köpfigen Vorstand. 
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Herbert Pley teilte danach der Versammlung mit, dass man in Drove 
grundsätzlich nicht den Karneval für 2020/21 absagen möchte, aller-
dings alle Veranstaltungen, beginnend mit der Proklamation im 
November 2020, das beliebte Schockturnier, die Kostümsitzung, das 
Freundschaftstreffen, die Kindersitzung, das besondere FUNTUR-
NIER und die Karnevalsparty, wurden aufgrund der nicht zu 
gewährleistenden Auflagen der CORONA-VERORDNUNGEN 
storniert. 
Der Verein hält sich für Anfang 2021 offen, im Rahmen der dann 
geltenden Vorgaben,  kurzfristig zu agieren und hofft sehr darauf, 
zumindest im kleineren Rahmen Veranstaltungen organisieren zu 
können. Über ein Stattfinden des Karnevalsumzuges ggffs. unter 
Auflagen oder eine generelle Absage wird zu einem späteren Zeit-
punkt entschieden. 
Der Wechsel im Präsidentenamt in Drove wurde um ein Jahr ver-
schoben, da man diesen würdevoll und mit allen Ehren vollziehen 
möchte. 
Zum Abschluss ließen die Jrömmele noch Ihren Kandidaten für das 
Prinzenamt in Drove wählen, gleich mit der Maßgabe, dass dieser 
sessionsübergreifend ins Amt gehen würde. 
Prinz Günter I (Ramm) wurde einstimmig berufen und frenetisch 
gefeiert. 
Er ist seit vielen, vielen Jahren Mitglied der Gesellschaft, Standarten-
träger und aktiv im Elferrat, Saalaufbau, Altpapiersammler u.v.m. 
Der Vorsitzende Herbert Pley zog ein ausgesprochen positives Resü-
mee, deutete an, dass man bereits für die folgenden Sessionen Bewer-
bungen, sowohl für große als auch kleine Tollitäten, vorliegen habe 
und versprach, aus der leider uns  Alle betreffenden  „Umstände“ kar-
nevalistisch das Beste zu machen. 
„Es ist eine große Herausforderung, aber wir werden uns dieser mit 
Bedacht, Rücksichtnahme aber auch neuen Wegen stellen !“ 

Mitgliederversammlung 2020  
der Columbia in Drove fällt aus! 

In den letzten Monaten haben wir uns oft Gedanken gemacht, in 
welcher Form wir in diesem Jahr eine Mitgliederversammlung statt-
finden lassen könnten. 
Dies immer unter Berücksichtigung der wechselnden Regelungen 
der Corona Schutzverordnung und in Abwägung die Mitgliederver-
sammlung durchzuführen versus der Gesundheit unserer Mitglieder. 

Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr keine Wahlen auf der 
Tagesordnung gestanden hätten, halten wir eine Absage für vertret-
bar. Wir hoffen im nächsten Jahr wie gewohnt eine Versammlung 
abhalten zu können. 

Sollten Mitglieder Fragen zum Geschäftsjahr und den Tätigkeiten 
des Vorstands haben, können sie gerne Kontakt zum Vorstand auf-
nehmen. Kontaktdaten sind der Internetseite des Vereins 
(www.columbia-drove.de) zu entnehmen. 

Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da die Mitgliederver-
sammlung das wichtigste Organ des Vereins ist, die Gesundheit der 
Mitglieder ist uns jedoch wichtiger. Bleibt alle gesund! 

Vorstand des JVC Columbia 1903 Drove e.V. 

„Zepterwechsel“ ins Jahr 2021  
verschoben 

Kreuzau|Krözau: Üblicherweise startet die Karnevalsgesellschaft Ahle 
Schlupp 1880 Kreuzau e.V. Mitte November mit der Feier des 
"11.11." und der Inthronisation des neuen Prinzen in die närrische 
Session. In diesem Jahr ist alles anders, weil aufgrund der Pandemie 
zur Zeit keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. 

Deshalb kommt auch ein "Zepterwechsel" in den nächsten Monaten 
der Session 2020/2021 nicht in Frage. So hat der Vorstand der Gesell-
schaft auch einstimmig festgelegt, dass Prinz David I. (David Macherey) 
weiter im Amt bleibt. Nach den ebenfalls einvernehmlichen Vorstellun-
gen des Vorstandes zur Vorbereitung der nächsten Mitgliederversamm-
lung sollte die Inthronisation des neuen Prinzen (gewählter Kandidat ist 
bekanntlich Dieter Hoven) auf die Feier des "11.11." des Jahres 2021 
am 13.11.2021 verschoben werden. Vergleichbar wird auch mit dem 
Wechsel im Kinderprinzenamt umgegangen. 

Dieter Hoven (links) hier mit dem amtierenden Prinzen David I. 
(David Macherey). 

Foto: Ahle Schlupp 
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Ungeachtet dessen haben die "Schluppe" ganz bewusst auch in 
diesem Jahr einen neuen Orden aufgelegt, so Präsident Peter Kaptain. 
Der Orden mit der Beschriftung "#fastelovendvebengk" und "#och-
metavstand" soll deutlich machen, dass der Krözauer Fastelovend im 
Ort ein starkes und verbindendes Element darstellt und man sich 
selbstverständlich jederzeit mit aktuellen Anforderungen solidarisch 
erklärt. Die Gestaltung des Ordens stammt wieder einmal aus den 
Händen von Ehrensenator Richard Schall und Vorstandsmitglied 
Manfred Schall, die die Idee für den Orden äußerst gelungen und 
sehr originell umgesetzt haben. Ein besonderer Dank geht an 
Thomas Hodyra vom REWE-Markt in Kreuzau für seine Unterstüt-
zung bei der Finanzierung des diesjährigen Ordens. 

Mit diesem Orden möchten die Verantwortlichen der Gesellschaft, 
gerade auch in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, ein 
besonderes Zeichen für den Zusammenhalt und die Identifizierung 
mit der Karnevalsgesellschaft und dem Brauchtumspflege zum Aus-
druck bringen.
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Bei Heiserkeit unbedingt  
die Stimme schonen 

 
Heiserkeit oder eine ‚raue Stimme’, wie der 
Volksmund sagt, kann verschiedene Ur -
sachen haben und verschwindet meistens 
innerhalb weniger Tage wieder. Oft ist diese 
akute Entzündung der Kehlkopfschleimhaut 
(Laryngitis) eine Begleiterscheinung eines 
Virusinfekts oder tritt nach einer Überbean-
spruchung der Stimme auf – beispielsweise 
durch langes, lautes Reden oder Schreien 
beziehungsweise Sprechen in sehr trockener 
oder verrauchter Luft. Treten keine weitere 
Symptome wie Fieber, Schluckbeschwerden, Atemnot oder starker Husten-
reiz auf, kann die Heiserkeit in der Regel selbst behandelt werden.  
Oberstes Gebot ist eine strenge Schonung der Stimme. Um eine schnelle Bes-
serung der Beschwerden herbei zu führen, sind in der Apotheke verschiedene 
Medikamente erhältlich. Sie reichen von salzhaltigen Arzneimitteln zum Lut-
schen oder Gurgeln über Lutschtabletten mit entzündungshemmender Wir-
kung bis zu reizlindernden, schleimhaltigen Medikamenten aus Primelwurzel -
extrakt oder Isländisch Moos. Positiv wirkt sich bei Heiserkeit auch das 
Inhalieren mit Kamillen- oder Salbeizusätzen aus. Ihr Apotheker wird Sie 
gerne über die geeigneten Medikamente und deren Anwendung beraten.  
Sollten die Symptome innerhalb von sieben Tagen nicht verschwinden, 
muss ein Arzt aufgesucht werden, denn aus einer unzureichend behandelten 
Laryngitis kann sich ein chronischer Verlauf entwickeln. Auch Kleinkinder 
sollten bei akuter Heiserkeit zum Arzt, denn es droht im schlimmsten Fall 
eine lebensgefährliche Atemnot, wenn im Zuge eines fieberhaften Infekts 
Heiserkeit, Rasselgeräusch beim Einatmen oder Schluckbeschwerden auf-
treten. Eine Laryngitis kann bei Kindern durch Einengung der Luftwege 
auch einen bellenden, keuchenden Husten auslösen. Man spricht dann von 
‚Pseudokrupp’, der ebenfalls dringend in ärztliche Hände gehört.  
Jede Heiserkeit, die länger als drei Wochen andauert oder immer wieder 
kehrt, muss vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt abgeklärt werden, denn auch 
Tumore können dieses Symptom hervorrufen. Eventuell kann auch ein 
Medikament, das inhaliert wird, die Stimmänderung bewirken. Hier kann 
ein Wechsel des Wirkstoffes oder eine Anwendung vor dem Essen und ein 
Ausspülen des Mundes Abhilfe schaffen. 

Ihre Apothekerinnen 
Annette Cremer und  

Anne Cremer-Langfermann




